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Vereinfachter Zuwendungsnachweis nach § 50 Abs. 2 Nr. 2b EStDV 
für Spenden und Mitgliedsbeiträge 

 

Wenn Sie den Förderverein “Verein zur Förderung der Montessori-Pädagogik an der 
Grundschule im Blumenviertel e.V.” mit Spenden und/oder Mitgliedsbeiträgen bis zu 300 EUR im 
Kalenderjahr unterstützt haben, benötigen Sie keine gesonderte Zuwendungsbescheinigung von 
uns, um die Spende als Sonderausgabe im Rahmen Ihrer Einkommensteuererklärung geltend zu 
machen.  

Es genügt, wenn Sie dieses Dokument zusammen mit einer Buchungsbestätigung Ihrer Bank 
(z.B. Kontoauszug) oder den Bareinzahlungsbeleg oder die elektronische Buchungsbestätigung 
beim Online Banking (PC-Ausdruck) mit Ihrer Steuererklärung beim Finanzamt vorlegen. 

Der Verwendungszweck sollte die Angabe “Spende” oder “Mitgliedsbeitrag” enthalten. 

Für Zuwendungen von mehr als 300 Euro jährlich ist als Nachweis eine vom Verein ausgestellte 
Zuwendungsbestätigung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck erforderlich, die wir Ihnen 
gern erstellen. Bitte teilen Sie uns in diesem Fall Ihre Anschrift mit (schatzmeister@fv.gibv.de). 

Der Verein zur Förderung der Montessori-Pädagogik an der Grundschule im Blumenviertel e.V. 
ist wegen 
 
Förderung der Erziehung 
 
nach dem letzten uns zugegangenen Freistellungsbescheid des Finanzamts für 
Körperschaften I, Steuernummer 27/680/63918, vom 07.08.2025, als ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im Sinne der §§ 51 ff. AO dienend anerkannt, und für die 
Jahre 2022, 2023 und 2024 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der 
Körperschaftssteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer 
befreit. Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung der Erziehung im Sinne von 
§52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 AO verwendet wird. 
Der Verein ist auf dieser Grundlage berechtigt, für Spenden und Mitgliedsbeiträge, die für die 
Erfüllung satzungsgemäßer Zwecke zugewendet werden, Zuwendungsbestätigungen 
auszustellen. 
 
Es handelt sich bei der Zuwendung um eine Spende/einen Mitgliedsbeitrag (Nichtzutreffendes bitte 

streichen). 

Herzlichen Dank für Ihre Spende! 
Im Namen der SchülerInnen, PädagogInnen und Eltern der Grundschule im Blumenviertel 
danken wir Ihnen herzlich für Ihre Zuwendung. Sie haben damit einen wichtigen Beitrag zur 
Förderung der Schule und ihrer SchülerInnen geleistet. Wenn Sie sich für die Arbeit des 
Fördervereins der Grundschule im Blumenviertel interessieren, können Sie sich jederzeit auf 
unserer Website (www.grundschule-im-blumenviertel.de) informieren. 

Der Vorstand 


